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rung auf die eidgendssische Ebene. Die Unmoglichkeit, durch die Toggenburger
Schirmorte Schwyz und Glarus zwischen der Abtei und den Untertanen eine er-
folgreiche Vermittlung der gegenseitigen Rechtsstandpunkte zu erreichen, fithrte
dazu, dass sich die Tagsatzung 1706 der Vermittlung annahm. Unter anderem
weil dies gegen der Willen der beiden Schirmorte geschah, erfolgte sie in wenig
strukturierter Weise und flihrte rasch dazu, dass die beiden Konfessionsparteien
gegensitzliche Losungsvorschlidge unterbreiteten. Bern und Ziirich scheinen sich
der Angelegenheit mindestens zum Teil deshalb angenommen zu haben, weil sie
eine Chance zur (diesmal erfolgreichen) Aktivierung des eigenen demogra-
phisch-militirischen Potentials zur Anderung der eidgendssischen Machtverhilt-
nisse bot. Von diesem Moment an war eine Umpolung der Allianzen entlang der
bekannten konfessionellen Grenzen vorprogrammiert, die letztlich auf eine Aus-
einandersetzung zwischen den V Orten und der Abtei St. Gallen einerseits sowie
Bern und Ziirich, die beide die Toggenburger unterstiitzten, andererseits heraus-
lief. Als der Toggenburger Herrschaftskonflikt und die Divergenz zwischen
demographischem Potential und politischer Macht auf eidgendssischer Ebene
mittels der konfessionellen Frage verbunden wurden, brach schliesslich der
zweite Villmerger Krieg aus.”

Inneralpine Reprdsentativsysteme

In den beiden grossen inneralpinen Kantonen der Schweiz, die der Eidgenossen-
schaft nur als Zugewandte verbunden waren, bestanden im Spétmittelalter An-
sdtze zur Bildung geistlicher Territorien, die mit dem Ende der Schinerzeit im
Wallis (1518) und den Ilanzer Artikeln in den Drei Biinden (1524/26) endgiiltig
scheiterten. Allerdings blieb die Entwicklung der Herrschaftsform bis weit ins
17. Jahrhundert offen. Letztlich behielten die Bischofe einen kleinen Teil ihres
Einflusses und es entwickelten sich Reprisentativsysteme mit landstdndischen
Elementen; im Unterschied zum nordalpinen Gebiet bestand hier kein Landsge-
meindesystem.

Die Kontrolle der Zenden, der Walliser Gerichtsgemeinden, iiber das Bistum
entwickelte sich wesentlich frither als in den Drei Biinden. Sichtbar ist dies am
Aufbau landstindischer Vertretungen gegeniiber dem Bistum und im Indigenat,
die beide schon im 15. Jahrhundert erreicht wurden, wihrend gerade das Indige-
nat in den Drei Biinden nie vollstindig durchgesetzt werden konnte. Ahnlich wie
in der Innerschweiz fehlte damit im Wallis der evangelischen Bewegung der
Antiklerikalismus weitgehend als politische Ressource. Im Unterschied zum
Wallis lagen zudem die Drei Biinde im Einflussbereich des Bauernkriegs bezie-
hungsweise der reformatorischcn Bewegung. Diese beiden Unterschiede mogen

8 Mantel, Veranlassung (wie Anm. 88), 30-50. Am Rand der militdrischen Auseinander-
setzung kam es zu einer teilweise konfessionspolitischen, mit den Vorgingen in den flirst-
dbtischen Territorien allerdings nicht verbundenen Revolte in Luzern; Martin Merki-Vollen-
wyder, Unruhige Untertanen. Die Rebellion der Luzerner Bauern im Zweiten Villmerger-
krieg (1712), Luzern 1995.
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dafur verantwortlich sein, dass sich in den Drei Biinden, nicht aber im Wallis, im
Umfeld des Bauernkriegs eine starke kommunale Bewegung, die lose in Verbin-
dung mit einer evangelischen Bewegung stand, entwickelte. Beides fithrte zum
massiven Abbau der grundherrlichen und landesherrschaftlichen Rechte des Bis-
tums und zur Ausbildung eines Gemeindekirchenwesens, auf dessen Basis sich
mit der Zeit eine synodal verfasste evangelische Kirche entwickelte, die bis um
1600 etwa zwei Drittel der Biindner Bevélkerung umfasste.”

Das Fehlen einer starken kommunal-evangelischen Bewegung im Wallis hatte
zur Folge, dass sich das reformierte Bekenntnis nie offen kirchlich organisierte.
Bis in die 1570er Jahre machten sich evangelische Stromungen vor allem in Ak-
ten der Desakralisierung von Kultgegenstinden, in der Ubertretung des Fasten-
gebots sowie als dissidente Bewegung im Klerus bemerkbar. In den 1580er Jah-
ren scheinen sich dann sowohl in Sitten als auch in Leuk Laienverbindungen ge-
bildet zu haben. Die Versuche zur Berufung von evangelischen Predigern schei-
terten jedoch und provozierten 1592 und 1604 Verbote der reformierten Glau-
bensaustibung. Zwar wurde der Visper Abschied von 1604 trotz bischoflichen
Dringens nie strikte vollzogen, doch iibte das Verwehren der Einsitznahme in
den Landrat auf protestantische Notablen einen starken Anreiz zur Konversion
aus. Noch bis 1617 gelang es den Leukern, wenigstens einen heterodoxen Pfarrer
zu halten, doch 1n den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts l6sten sich die
evangelischen Gruppen nicht zuletzt vor dem Hintergrund der einsetzenden ka-
tholischen Reform durch Tod ihrer Mitglieder, Konversionen und Auswande-
rungen allmahlich auf.”’

Besonders im spiten 16. und frithen 17. Jahrhundert bildeten Auseinander-
setzungen um die Etablierung evangelischer Gemeinschaften in Sitten und Leuk
andere wirtschaftliche, geopolitische und soziale Spaltungen im Wallis ab, wenn

0 Zum Wallis siche Caroline Schnyder, Reformation und Demokratie im Wallis (1524-1613),

Mainz 2002, 24-49; zur politischen Entwicklung in den Drei Biinden Randolph C. Head,
Demokratie im frithneuzeitlichen Graubiinden. Gesellschaftsordnung und politische Sprache
in einem alpinen Staatswesen, 1470—1620, Ziirich 2001; Uberblick tiber die kirchliche Ent-
wicklung Pfister, Konfessionskirchen (wie Anm. 41); zur Entwicklung im frithen 16. Jh. und
zur Stellung der Gemeinden im Kirchenleben Oskar Vasella, Geistliche und Bauern. Ausge-
wihlte Aufsitze zu Spitmittelalter und Reformation in Graubiinden und seinen Nachbarge-
bieten, Chur 1996; Immacolata Saulle Hippenmeyer, Nachbarschaft, Pfarrei und Gemeinde
in Graubiinden 1400-1600, 2 Bde., Chur 1997.
Gesamtdarstellung Schnyder, Reformation und Demokratie (wie Anm. 90), insbesondere
Kap. 3-35; fiir die Zeit vor den 1580er Jahren siche Mario Possa, Die Reformation im Wallis
bis zum Tode Bischof Johann Jordans 1565, Diss. Freiburg 1938, in: Blitter aus der Walliser
Geschichte, 9 (1940-44), 1-216; wichtige prosopographische Informationen enthalten Hans
Anton von Roten, Die Landeshauptménner von Wallis (=Blitter aus der Walliser Geschichte
33), Brig 1991, 189-279; ders., Geschichte der reformierten Gemeinde Leuk (wie Anm. 31);
Janine Fayard Duchéne, Une famille au service de |’état pendant six siecles. Les Kuntschen
de Sion, in: Vallesia, 48 (1993), 273-366, insbesondere 286-294. Wichtig fiir den Kontext
der Massnahme von 1604 ist das Reformmandat von 1597, das als erster Schritt zur Katho-
lischen Reform bezeichnet werden kann und das ein Verbot der evangelischen Glaubensaus-
iibung enthilt; Hans-Robert Ammann und Arthur Fiebicher, Ein dreisprachiges Reformman-
dat der Sittener Bischife Hildebrand I. und Adrian II. von Riedmatten, in: Vallesia, 58
(2003), 347-392.
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auch die Fronten nie ganz deckungsgleich waren. Die unteren drei Zenden
(Leuk, Siders und Sitten) unterstiitzten die evangelische Sache, waren in grossem
Mass autark und fiir den Handel, insbesondere mit Salz, tendenziell nach Frank-
reich ausgerichtet. Das Oberwallis setzte dagegen Vieh und Milchprodukte in
Mailand ab. Deshalb neigten die oberen Zenden um 1600 eher einem Biindnis
mit Spanien beziehungsweise politisch bedeutungsvollen Abkommen zur Ver-
sorgung mit Salz aus dem Maildndischen zu, wihrend die unteren Zenden eher
zum franzosischen Solddienstbiindnis sowie zu Salzimporten aus Frankreich ten-
dierten. Darliber hinaus war in Leuk und Sitten die politische Elite des Landes
konzentriert. Zwischen Spétmittelalter und mindestens dem frithen 17. Jahr-
hundert ladsst sich eine sikulare Wanderungsbewegung an den Bischofssitz Sitten
beobachten, dessen Biirgerschaft im Ancien Régime durch Honoratioren und
Solddienstunternehmer geprédgt wurde. Der geographisch stark zersplitterte Zen-
den Leuk wurde seit der Mitte des 16. im Landrat zu einem im Vergleich mit den
anderen Zenden besonders hohen Ausmass durch Ratsboten aus dem Hauptort
vertreten, dessen Elite {iberdies eng mit der (zeitweise protestantisierenden) Um-
gebung des Bischofs und mit Sittener Notablenfamilien vernetzt war. Vor dem
Hintergrund des Sachverhalts, dass ein erheblicher Teil der Bildungselite und der
fiihrenden Notablen evangelischen Strémungen nahe stand oder sich offen zum
Reformiertentum bekannte, war die Auseinandersetzung um die evangelische
Glaubensausiibung auch mit der Ausbildung einer oligarchischen Herrschatt und
damit einhergehenden Konflikten verbunden. Populdre Revolten, die sich insbe-
sondere gegen das franzdsische Solddienstbiindnis, zum Teil auch gegen protes-
tantisierende Tendenzen der Elite richteten, entstanden vor allem in den oberen
Zenden. Und am Anfang des 17. Jh. drohten die Landgemeinden des Zenden Sit-
ten der Stadt mit einer Revolte, falls der Visper Abschied von 1604 nicht akzep-
tiert werde. Die Einbindung evangelischer Stromungen in diese Spannungen diir-
fte den hauptsidchlichen innenpolitischen Grund fir das Scheitern der evange-
lischen Bewegung im Wallis darstellen.”

Angesichts des Sachverhalts, dass im Wallis keine evangelische Kirchenor-
ganisation entstand und die hauptsdchlichen Auseinandersetzungen um Glau-
bensfragen vor der Umsetzung der katholischen Reform gefiihrt wurden, unter-
scheiden sich diese von den frither dargestellten Konfessionskonflikten. Nicht
zuletzt die Bedeutung der politischen Elite in der Tragerschaft der evangelischen
Bewegung riicken die Walliser Verhiltnisse in den Kontext einer (gescheiterten)

%2 Nach wie vor massgebliche Gesamteinschitzung bei Alain Dubois, Die Salzversorgung des
Wallis 1500—-1610. Wirtschaft und Politik, Winterthur 1965, 3348, 447-452; zu den Rats-
boten s. Wailiser Landrats-Abschiede (wie Anm. 41; eigene unpubl. Auswertung); zur Be-
volkerungsstruktur von Sitten Janine Fayard Duchéne, Les origines de la population de Sion
a la fin du XVlile siecle. Bourgeois, habitants perpétuels et tolérés, Sion 1994, 175-191; zu
Leuk von Roten, Geschichte der reformierten Gemeinde Leuk (wie Anm. 31); zu den Revol-
ten Possa, Reformation im Wallis (wie Anm. 91), 120132, 168, 186, 196-201; Schnyder,
Reformation und Demokratie (wic Anm. 90), 199-202, 229, 248, 250, 262; zur Einschitzung
protestantisierender Neigungen in der Walliser Elite von Roten, Landeshauptminner (wie
Anm. 91), 259f.
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Spitreformation;” organisierte Kirchengemeinden und etablierte Milieus spiel-
ten hier keine Rolle. Die erwihnten Desakralisierungen, die man eher in den Zu-
sammenhang einer spiten reformatorischen Bewegung riicken sollte, die gegen
die teilweise protestantisierende Elite gerichteten Revolten sowie die politische
Auseinandersetzung um die Ausiibung des evangelischen Glaubens am Ende des
16. und zu Beginn des 17. Jahrhunderts waren die Hauptelemente religiés moti-
vierter Konflikte. Im letzteren Zusammenhang erfolgte eine fiir die damalige
Schweiz ziemlich singuldre politische Debatte um Toleranz, indem die Refor-
mierten mit dem Verweis auf ihren Status als (reichs-)freie Landleute sowie auf
den Augsburger Religionsfrieden fiir sich die individuelle Glaubensfreiheit in
Anspruch nahmen. Kurz nach 1600 machte es zeitweise den Anschein, als ob die
nichtéffentliche Glaubensausiibung wenigstens stillschweigend toleriert wiirde.
Mit der letztendlichen Durchsetzung des Visper Abschieds von 1604, nicht zu-
letzt vor dem Hintergrund der Frage der pépstlichen Bestitigung des neu gewéahl-
ten Bischofs Adrian II. von Riedmatten, setzte sich letztlich das in der Friithen
Neuzeit tibliche korporative Verstdndnis der Glaubensausiibung durch. Umge-
kehrt trug die Frage des Vollzugs des Visper Abschieds ab 1609 wesentlich zur
Eskalation eines Streits um die Rechte des Bischofs bei. Mit der Wahlkapitula-
tion von 1613 und ihrer letztlichen Akzeptierung durch Bischof und Domkapitel
1634 wurden die politischen Rechte von Bischof und Zenden zugunsten letzterer
ausgeschieden; implizit war damit die Grundlage fiir eine von konfessionspoli-
tischen Auseinandersetzungen unbelasteten katholischen Reform geschaffen.”
Trotz ihrer eigenstdndigen Struktur schlossen die Konflikte um das Walliser
Protestantentum unmittelbar an den eidgendssischen Konfessionskonflikt an. Die
katholischen Orte versuchten um 1530 nicht nur Glarus (iiber die sogenannten
Vier Zusagen), sondern parallel auch das Wallis an 1thr Lager zu binden, und
zwar liiber eine Biindniserneuerung, die als zusétzliches Element den Schutz des
alten Glaubens beinhaltete (1529/33). Dieses Abkommen war in der Folge die
Grundlage einer Reihe von Interventionen der V Orte, und zwar besonders dann,
wenn protestantisierende Tendenzen im Wallis nach aussen besonders augen-
fillig erschienen. Konkret wurden Informationen eingeholt und es wurden Boten
ins Wallis gesandt, die zum Teil sehr zum Missfallen des Landtags, der diese In-
terventionen als Eingriff in seine politischen Rechte empfand, direkt mit den Ge-
meinden in den Zenden Kontakt aufnahm. Entsprechend wenig entgegen-
kommend erneuerten die Walliser das Biindnis 1578. Umgekehrt brachten meh-
rere politische Aktionen das Wallis in die Néhe protestantischer Politik. So riick-
ten 1562 — allerdings ohne Landtagsbeschluss — zusammen mit Bernern und

”? Vgl. Kaspar von Greyerz, The late city Reformation in Germany. The case of Colmar 1522
1628, Wiesbaden 1980, 164, 197f; vgl. auch Ziind, Gescheiterte Stadt- und Landrefor-

o mationen (wie Anm. 42), 223-233.
Schnyder, Reformation und Demokratie (wie Anm. 90), 183185, 284-319; Grégoire Ghika,
La fin de 1’état corporatif en Valais et I’établissement de la souveraineté des dizains au
XViieme siécle, thése en droit, Genéve 1947; ders., Luttes politiques pour la conquéte du
pouvoir temporel sous I’épiscopat de Hildebrand Jost (1613—-1634), in: Vallesia, 2 (1947),
71-158.
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Neuenburgern auch zwei Walliser Fédhnlein zur Unterstiitzung der huge-
nottischen Sache nach Lyon aus, was umgehend eine Erhebung im Goms sowie
die Intervention der V Orte zur Folge hatte. Und 1600 schlossen die Zenden eine
Allianz mit den damals stark protestantisch orientierten Drei Biinden. In den fol-
genden Jahren drohten die unterschiedlichen dusseren Verflechtungen der ein-
zelnen Zenden — mit den VII Orten und Mailand in den oberen, eher mit Bern
und Frankreich in den unteren Zenden — zu einer Zerreissprobe zu fithren. Die
Visper Beschliisse von 1604 zum Verbot der Ausiibung des evangelischen Glau-
bens gingen massgeblich auf eine Intervention der V Orte auf dem Landtag im
August des vorangegangenen Jahres zuriick, in denen diese gestiitzt auf das be-
stehende Biindnis entschlossene Massnahmen gegen die Reformierten gefordert
hatten. Daraus folgten Gertichte betreffend einer bewaffneten Intervention der
katholischen Orte und Mailands sowie zu Beginn des Jahres 1604 eine Revolte
im Goms, unter deren Druck dann die entsprechenden Beschliisse gefillt wur-
den. Danach unternommene Versuche der evangelischen Seite, ihrerseits Bern
und Frankreich fiir eine Intervention zu gewinnen, blieben erfolglos.” Aus die-
sem Verlauf ldsst sich schliessen, dass die {iber das Biindnisgeflecht erfolgte An-
bindung (teilweise) konfessionell gepragter Konflikte im Wallis an den eidge-
nossischen Konfessionsgegensatz, mithin die Ausgestaltung dieser Gegenséitze
zu einem Mehrebenenkonflikt, massgeblich deren Zuspitzung und zugleich deren
Ausgang prigte.

Wesentlich komplexer stellt sich die Geschichte von konfessionellen Kon-
flikten in den Drei Biinden dar. Da sie im Unterschied zum Wallis kaum mit dem
gesamteidgendssischen Konfessionsgegensatz verbunden waren, seien sie hier
nur sehr knapp und schematisch behandelt. Ausgangspunkt ist der Sachverhalt,
dass in den Drei Biinden die Herausbildung von Konfessionkirchen relativ spét
zum Abschluss kam, nimlich zur Hauptsache in der Ara der sogenannten Biind-
ner Wirren (ungefihr 1603—-1639), und dass die Bundestage bis in die 1620er
Jahre eine nicht-konfessionalistische, eher staatskirchlich-gallikanisch ausgerich-
tete Politik verfolgten, wenn auch mit einer evangelischen Tendenz: Sie versuch-
ten durch Disziplinierungsmassnahmen Auseinandersetzungen zwischen Geist-
lichen unterschiedlicher Richtung zuriick zu binden und entfalteten Elemente ei-
ner eigenen Kirchenpolitik. So kiimmerten sie sich zeitweise intensiv um die
Ehe- und Sittengerichtsbarkeit; noch das Sittenmandat von 1628, das zugleich
Elemente einer evangelischen Kirchenordnung enthilt, wurde vom Bundestag er-
lassen. In den siidlichen Untertanenlanden (Veltlin, Bormio, Valchiavenna) stell-
ten besonders die Erleichterung der Bildung evangelischer Gemeinden durch
Riickgriff auf lokales Kirchengut (1557/58), das auf dieselben Ressourcen ge-
stiitzte Projekt einer Landesschule in Sondrio (1584/85), die gerichtliche Be-
langung von Geistlichen beider Konfession sowie die Unterbindung von kirch-
lichen Visitationen einen Eingriff in die Kirchenherrschaft des Bischofs von
Como dar, zu dessen Sprengel dieser Landstrich gehorte. Vor diesem Hinter-

92 Possa, Reformation im Wallis (wie Anm. 91), 55-60, 155-175, 187f.; Schnyder, Reforma-
tion und Demokratie (wie Anm. 90), Kap. 4, 5.
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grund wirkten kirchliche Amtstrager auch als politische Akteure und politische
pressure groups. So agierten die in den Strafgerichten der 1610er Jahre pro-
minent in Erscheinung tretenden evangelischen Priadikanten weniger als Kirchen-
vertreter, sondern beanspruchten fiir sich schlicht die Mitspracherechte freier
Biirger. Und dhnlich wie im Wallis war der Churer Bischof in den mittleren Jahr-
zehnten des 16. Jahrhunderts von protestantisierenden Notablen umgeben, die
allerdings angesichts vorhandenen Pfriinden vor einer Sikularisierung (und oft
auch vor einem eindeutigen Glaubensentscheid) zuriickschreckten.”

Erste Ansitze zu Konfessionskonflikten lassen sich zu Beginn des 17. Jahr-
hunderts im Zusammenhang mit spiten Reformationen in einzelnen Gemeinden,
vor allem in den Vier Dorfern (Trimmis, Untervaz, Zizers und Mastrils), fest-
stellen. Auch wenn ein nicht direkt tiberlieferter Bundestagsabschied von 1526
mit dem Ziel der Friedenswahrung die Freiheit der individuellen Wahl zwischen
altem und evangelischem Glauben dekretierte, war in den folgenden Jahrzehnten
die lokale Glaubensausiibung vor allem durch das mit den Zweiten Ilanzer Arti-
keln (ebenfalls 1526) beanspruchte Pfarrwahlrecht der Gemeinden bestimmt: Die
Gemeindemehrheit wihlte den Pfarrer, und daraus ergab sich die Konfession.
Dies verhinderte aber nicht, dass eine Minderheit von andersglaubigen Ge-
meindeangehdrigen anderswo Gottesdienste besuchte und sich mit Sakramenten
versorgen liess. Evangelische Mehrheiten scheinen sich bis ins spate 16. Jahr-
hundert relativ spontan gebildet zu haben. Im Zuge der sich verfestigenden Glau-
bensgemeinschaften und -kirchen erwies sich dieser Weg als zunehmend weni-
ger gangbar. In den 1610er Jahren verlangten offenbar spit entstandene evange-
lische Minderheiten in den Vier Dorfern explizit Anteil an der Kirchennutzung.
Ergebnis waren erste Bestimmungen, welche die Anteile an Kirchengut und Kir-
chenbenutzung sowie eine Aufteilung der Gemeindedmter nach Konfessionen
festschrieben. Gerichtliche Entscheidungen der Bundestage spielten im Zustan-
dekommen dieser Regelungen eine wichtige Rolle, welche die Evangelischen im
Vergleich zur bisher geiibten Praxis begiinstigten. Katholische Notablen aus
allen Drei Biinden wandten sich nun im Herbst 1613 gegen ein solches Gericht,
weil es mehrheitlich aus Protestanten zusammengesetzt und dadurch parteiisch
sei. Katholische Boten trafen sich im Winter 1613/14 dreimal zu eigenen Bera-
tungen; es drohte also eine konfessionelle Spaltung des Bundestags. Uber die
Annullierung der bisherigen Richtspriiche hinaus forderten die Katholiken die
Einsetzung eines unparteiischen Gerichts mit einer gleichen Anzahl an Vertre-
tern beiden Konfessionen. Damit war eine dhnliche Entwicklung wie diejenige
der Paritdt im eidgenodssischen Recht zumindest angedacht. Die Eskalation der

% Uberblick bei Pfister, Konfessionskirchen (wie Anm. 41); zur politischen Sprache der Pridi-
kanten Randolph C. Head, Rhaetian ministers, from shepherds to citizens. Calvinism and
democracy in the Republic of the Three Leagues 15501620, in: Sixteenth Century Essays
and Studies, 22 (1994), 55-69.
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Biindner Wirren in den folgenden Jahren diirfte hauptsichlich dafiir verantwort-
lich gewesen sein, dass sich dieser Ansatz zur Bewiltigung von Konfessions-
konflikten in dieser Zeit nicht weiter entwickelte.”’

Eine damit nicht zusammenhidngende zweite Phase der Konfessionskonflikte
in den Drei Biinden betraf die Involvierung in européische Konflikte im Gefolge
des Aufstands in den siidlichen Untertanenlanden von 1620.”® Auf die (erfolg-
losen) biindnerischen Unterdriickungsversuche hin erfolgte eine militérische
Intervention Osterreichs, und bis Mitte der 1630er Jahre erfuhr das Land mehrere
Besetzungen und Truppendurchziige von unterschiedlicher Seite. Im Ergebnis
wurde im Maildnder Kapitulat von 1639 die Biindner Herrschaft iiber die siid-
lichen Untertanenlande erstmals formlich anerkannt; die Kirchenherrschaft wur-
de allerdings vollumfanglich dem Bischof von Como zugesprochen, wodurch
evangelische Gemeinden im Veltlin endgiiltig aufgehoben waren. Im Wind-
schatten der Osterreichischen Besetzung wurde im Lindauer Vertrag (1622) und
den nachfolgenden Scappischen Artikeln (1623) zusétzlich die Restitution des
Churer Hochstifts angestrebt. Zwar war dieses Projekt vor dem Hintergrund des
franzosischen Einmarschs (1624) zum Scheitern verurteilt; dennoch stellte der
Vorgang eine wichtige Grundlage fiir das Ausgreifen der katholischen Reform
im Bistum Chur dar. In den Jahren der &sterreichischen Besetzung wurde iber-
dies mit Hilfe der Kapuzinermission in den evangelischen Gebieten des Priitti-
gaus und des Unterengadins eine Rekatholisierung angestrebt; im Prittigauer
Aufstand von 1622 wurde der Leiter der Mission, Fidelis von Sigmaringen, er-
mordet. Trotz ihres kurzfristig geringen Erfolgs trugen die Kapuzinermission
und das Restitutionsprojekt langfristig massgeblich zur Konfessionalisierung der
Politik der Drei Biinde bei.”

Die Griinde fiir den Aufstand der Untertanenlande von 1620 und seine An-
schlusstihigkeit an Konflikte mit und zwischen européischen Grossméchten las-
sen sich kurz wie folgt darstellen:

Erstens ist die schon erwihnte Begiinstigung der Bildung evangelischer Ge-
meinden, die insbesondere italienische Glaubensfliichtlinge in sich einschlossen,
auf der Basis von existierendem Kirchengut (das zum Teil von der einheim-

7 Berger, Reformation Fiinf Dorfer (wie Anm. 17), 1-47; Head, Religidse Koexistenz (wie
Anm. 2); Fritz Jecklin (Hg.), Materialien zur Standes- und Landesgeschichte gemeiner 111
Biinde (Graubiinden) 1463—-1803, Bd. 1, Basel 1907, 280-283.

Die wichtigsten neueren Fallstudien sind Wendland, Nuizen der Pédsse (wie Anm. 2); Head,
Demokratie (wie Anm. 90), Kap. 6; Fischer, Reformatio und Restitutio (wie Anm. 14), 231
318. Dariiber hinaus vgl. die Ausfiihrungen im Handbuch der Biindner Geschichte, Bd. 2,
Chur 2000, von Silvio Firber, Politische Krifte und Ereignisse im 17. und 18. Jahrhundert,
113-140, hier 127-134; Giugliemo Scaramellini, Die Bezichungen zwischen den Drei Biin-
den und dem Veltlin, Chiavenna und Bormio, 141-171, hier 149-160; Martin Bundi, Die
Aussenbezichungen der drei Biinde, 173-202, hier 185-191. Zu den kirchlichen Verhilt-
nissen vgl. die wichtige Aufsatzsammung von Alessandro Pastore (Hg.), Riforma e societa
nei Grigioni. Valtellina e Valchiavenna tra *500 e 600, Mailand 1991 sowie Claudia di Fi-
lippo Bareggi, Le frontiere religiose della Lombardia. Il rinnovamento cattolico nella zona
‘ticinese’ ¢ ‘retica’ fra Cinque e Seicento, Mailand 1999. Neuere Gesamtinterpretation bei

% Head, At the frontiers of theory (wie Anm. 4).

Albert Frigg, Die Mission der Kapuziner in den riatoromanischen und italienischen Talschaf-
ten Rétiens im 17. Jahrhundert, Diss. Ziirich, Chur 1953.
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ischen katholischen Bevolkerung gestiftet worden war) durch die Bundestage
hervorzuheben. Damit war ein Potential fiir die Spaltung von Gemeinden entlang
konfessioneller Linien geschaffen, und zugleich wurde der Kirchenherrschaft des
Bischofs von Como, der frith das Programm der tridentinischen Reform vertrat
und entsprechende Befugnisse beanspruchte, Abbruch getan. Die (wenn auch nur
zeitweise) Duldung italienischer Glaubensfliichtlinge in den siidlichen Unterta-
nenlanden implizierte zudem aus Maildnder Sicht die Entstehung eines hére-
tischen Grenzlands, was strategisch bedrohlich war und so auch die Mobilisie-
rung der politischen Machttriger im Zeichen der Konfession erméglichte.

Im Anschluss daran ist zweitens die strategische Bedeutung des Adda-Tals
(Veltlin und Bormio) und die daraus folgenden aussen- und innenpolitischen
Konsequenzen zu erwihnen. Es stellte den einzigen direkten Verbindungsweg
zwischen den habsburgischen Territorien Mailand und Tirol dar und war deshalb
eine wichtige Versorgungslinie zwischen Mailand und den revoltierenden Nie-
derlanden, besonders nach der Erschwerung des Passes durch Savoyen und die
Freigrafschaft nach 1601. Die Bemihungen Spaniens und in Gegnerschaft dazu
Frankreichs und Venedigs, in den Drei Biinden Durchgangsrechte zu erhalten
und Soldner zu rekrutieren, intensivierten sich entsprechend. Angesichts der
grossen Bedeutung der Biindnisse fiir die biindnerische Politik verstirkten diese
dusseren Pressionen sowohl Faktionskdmpfe als auch die Gegensitze zwischen
dem «gemeinen Mann» und den «grossen Hanseny». Letztere schlugen sich in ge-
scheiterten Reformprojekten und der zunehmenden Héaufigkeit von «Fahnli-
lupfen» und darauf folgenden Strafgerichten nieder — populdren Revolten, die im
Ergebnis allerdings parteipolitisch manipuliert wurden. Die Verbindung von
Versuchen der dusseren Vereinnahmung mit populdrem Protest war massgeblich
fiir die Eskalation der Biindner Wirren ab 1603 sowie fiir die politische Aufla-
dung konfessioneller Fronten verantwortlich; 1618 bildeten die reformierten Pra-
dikanten die Speerspitze der antispanischen, iiberwiegend Venedig zugeneigten
Partei, und sie erreichten auf dem Strafgericht von Thusis 1618 die Verhdngung
des Todesurteils tiber den der Verschworung mit Spanien beschuldigten Bischof
von Chur. Das innenpolitische Chaos erleichterte nach dem Aufstand in den siid-
lichen Untertanenlanden die Intervention von aussen, und die strategische Be-
deutung der Drei Biinde erkldren das grosse Interesse der Krieg fithrenden Par-
teien flr diesen Raum.

Als Drittes kommt die relative Deprivation der lokalen Elite in den Unter-
tanenlanden hinzu. Die eben angesprochene Herausbildung einer oligarchischen
Elite in den Drei Biinden ging mit einer zunehmenden Instrumentalisierung der
Verwaltungstitigkeit in den Untertanengebieten fiir die persénlichen Interessen
der amtierenden Mitglieder der Biindner Elite einher. Neben der Amtstétigkeit
im engeren Sinn bedeutete dies auch den Erwerb von Grundbesitz. Damit wur-
den die politischen und wirtschaftlichen Entfaltungsmoglichkeiten der lokalen
Elite im Verlauf des 16. Jahrhunderts immer mehr eingeschriankt. Die Revolte
zielte auf einen deutlichen Ausbau der lokalen Selbstverwaltung im Rahmen
eines anderen Territorialverbands ab. Wiahrend dieses Argument die Motivlage
der lokalen Elite erklart, welche die Revolte plante und fiihrte, muss gleichzeitig
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seine geringe Bedeutung fiir die Mobilisierung der breiten Bevolkerung betont
werden. Ein religioser Code verfligte demgegentiber tiber ein wesentlich breite-
res Potential zur Integration der unterschiedlichen Konfliktlinien.

Diese sehr knappe Skizze illustriert die Relevanz der Verkniipfungsfihigkeit
unterschiedlicher Problemsituationen auf unterschiedlichen Strukturebenen im
konfessionellen Gegensatz und begriindet, weshalb die Drei Biinde im Unter-
schied zur Eidgenossenschaft in europiische Konflikte mit konfessionspoli-
tischen Momenten involviert wurden. Doch was erklart die Konfliktlosung? An-
dreas Wendland zeigt, dass der Umschwung der Madrider Politik zugunsten ei-
ner Verstindigung mit den Drei Biinden wesentlich auf die Durchsetzung der
Staatsraison und eine zunchmend pragmatische Bewertung konfessionspoliti-
scher Gesichtspunkte in den Entscheidungen des Staatsrats und des Konigs selbst
angesichts einer schwierigen militdarischen Situation zuriick ging. Es handelt sich
somit um einen exemplarischen Fall steigender Autonomie der Politik im Rah-
men eines sdkularen Lernprozesses von Flirsten und ihrer Berater.'"”

Nach dem Abschluss der die aussenpolitische Lage klirenden Vertrige um
1640 begann die dritte Phase, diejenige der eigentlichen innerbiindnerischen
Konfessionskonflikte. Die Konfessionskirchen waren nun soweit verankert, dass
sich konfessionelle Milieus herausgebildet hatten und der Konfessionalismus als
politisches Potential genutzt werden konnte.'”’ Ausloser war eine Eingabe der
evangelischen Synode an den Bundestag von 1641, die ihren Anlass in der Aus-
einandersetzung um die Aufnahme von Veltliner Protestanten in Poschiavo hatte,
die aber weit ausgriff, um den verzweifelten Zustand der evangelischen Kirche in
den Drei Biinden seit 1620 zu schildern und eine Wiederherstellung des fritheren
Zustands zu fordern. Daraus entwickelten sich linger anhaltende Auseinander-
setzungen erstens um den Status der beiden Konfessionen in den Vier Dorfern
(1641-1645) sowie zweitens um die Ausweisung der Kapuziner, zunédchst aus
dem Unterengadin, dann aus den gemischtkonfessionellen Gemeinden (vor allem
1648/49). Die letztere Thematik beriihrte den Grundsatz des von den Ilanzer
Artikeln geforderten Indigenats geistlicher Amter, doch waren die Ilanzer Artikel
im Lindauer Vertrag (1622) und in den Scappischen Artikel (1623) aufgehoben
worden. Aus der Kapuzinerfrage entwickelte sich deshalb drittens ein konfes-
sionell gefarbter Grundkonflikt um die staatsrechtlichen Grundlagen der Drei
Biinde, der Projekte zur Neubeschworung der Bundesbriefe zum Scheitern
brachte. Dieser Konflikt hielt bis 1650 an und entwickelte im Gefolge der frither
erwihnten Prozessionsstorung in Waltensburg 1682 nochmals iiber mehrere Jah-
re betrichtliche Virulenz.'”

Die Eskalation dieser Konflikte in den 1640er Jahren ging mit drei verfah-
rensméssigen Innovationen einher, von denen die dritte allerdings nicht Bestand
haben sollte. Erstens lassen sich schon im Sommer 1641 und damit noch vor der
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0] Wendland, Nutzen der Pisse (wie Anm. 2), Teil 3, insbesondere Kap. 12.

Fischer, Reformatio und Restitutio (wie Anm. 14), 544-595; Pfister, Reformierte Sitten-
zucht (wie Anm. 16); ders., Pastors and priests (wic Anm. 15); ders., Geschlossene Taber-
nakel (wie Anm. 7); ders., Volksreligion (wie Anm. 7).

Maissen, Drei Biinde (wie Anm. 17), Kap. 1-4; zum Konflikt in den 1680er und 1690er
Jahren ders., Streit um die Neu-Beschworung (wie Anm. 21).
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Deponierung der Eingabe der evangelischen Synode zwdolf Deputierte in Reli-
gionssachen nachweisen, je sechs pro Konfession, also das alte, von katholischer
Seite bereits 1614 geforderte paritdtische Schiedsgericht, wie es seither in Glarus
im Landesvertrag von 1623 verbindlich eingerichtet worden war. Dieses vom tib-
lichen Beschlussverfahren der Gemeinden und Tage abgesetzte und gleichwohl
starker als das tibliche Gericht institutionalisierte Organ kiimmerte sich in der
Folge mit massigem Erfolg um die lokalen Streitigkeiten in gemischtkonfessio-
nellen Gebieten; insbesondere am Zustandekommen der Vertrige in den Vier
Dorfern hatte es offenbar einen gewissen Anteil, und auch in Poschiavo ver-
mochte es in einer Reihe von Interventionen die Lage wenigstens zu stabili-
steren. 1642 wurden aber gleichwohl wichtige konfessionspolitische Fragen
durch die Bundestage und damit durch Mehrheitsvoten entschieden.'”

Diese begrenzte Problemlosungskapazitit des paritdtischen Schiedsgerichts
filhrte zweitens zu einer konfessionellen Spaltung des Bundestags in Konfes-
stonsangelegenheiten. Aus Beratungen der katholischen Ratsboten zusammen
mit dem Bischof im Februar 1643 und Mirz 1644 beziiglich des Vorgehens der
Evangelischen in den Vier Dorfern und anderswo entwickelten sich getrennte
Tage von Corpus catholicum und evangelischer Session (oder Corpus evan-
gelicum). Damit war die Bundespolitik der Drei Biinde wohl eher stirker als die-
jenige der Eidgenossenschaft bis zum Ende des Ancien régime konfessionali-
siert; das Gewicht der nach Konfessionen getrennten Tage im Verhéltnis zum ge-
samten Bundestag ist allerdings bisher nicht untersucht worden.'"

Der Zusammenbruch der politischen Kommunikation in konfessionellen Frau-
gen fiihrte drittens zur Inanspruchnahme der mittlerweile etablierten eidge-
nossischen Vermittlung. 1644 und nach Konfessionen getrennt 1647 versuchten
die Orte allerdings erfolglos zu vermitteln. Die Eskalation schritt im letzteren
Jahr mit verbreiteten lokalen Konflikten und Vorbereitungen zu einer mili-
tarischen Auseinandersetzung weiter fort. Um 1650 ebbte der Konflikt ab, ohne
dass eine klare institutionelle Losung erkennbar wire. Einerseits wurden lokale
Konflikte durch Abkommen in gemischtkonfessionellen Gemeinden sowie den
Abzug von Kapuzinern aus besonders umstrittenen Gemeinden entschérft, so
dass sich der Problemdruck auf die gesamtbiindische Ebene verringerte. An-
dererseits diirften Kreuzloyalititen innerhalb der Elite die Eskalation kon-
fessioneller Spaltung begrenzt haben; auch zu Zeiten intensiver Spannungen wie
den 1640er, 1670er und den 1700er Jahren (Sagenser Handel) wurden weiterhin
gemeinsame Bundestage zu nicht-konfessionellen Fragen gehalten. Bei abneh-
mendem Druck von tieferliegenden Ebenen wurden die konfessionellen Fragen

' Jecklin, Materialien (wie Anm. 97), Bd. 1, 384, Nr. 1664, 386, Nr. 1670 und 1671, 389, Nr.
1683; Johann Franz Fetz, Geschichte der kirchenpolitischen Wirren im Freistaat der Drei
Biinde, vom Anfang des 17. Jahrhunderts bis auf die Gegenwart, Chur 1875, 167f,, 172,
174; Berger, Reformation Fiinf Dorfer (wie Anm. 17), 79f.; Daniele Papacella, Parallele
Glaubensgemeinschaften. Die Institutionalisierung interner Religionsgrenzen im Puschlav,
in: Jiger/Pfister, Konfessionalisierung und Konfessionskonflikt (wie Anm. 2), 251-273,
hier 263f.; Wick, Glarner Handel (wie Anm. 2), 185, 213.

"™ Jecklin, Materialien (wie Anm. 97), Bd. 1, 387, Nr. 1677, 390f,, Nr. 1687; danach finden
sich regelmaissige Belege. Vgl. Maissen, Drei Biinde (wie Anm. 17), 19-23.
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offenbar schlicht aus dem Blick verloren, nicht zuletzt vor dem Hintergrund einer
generellen Involution gesamtbiindischer Institutionen in der Zeit nach den Biindner
Wirren.'”

Die dritte Phase ab ungefihr 1640 war durch zahlreiche und zum Teil lang an-
haltende lokale Konfessionskonflikte geprdgt. Sie standen insofern in engem
Wechselspiel mit den Vorgédngen auf gesamtbiindischer Ebene, als sie auf dem
letzteren Niveau iiberhaupt zur Thematisierung von Konfessionskonflikte fiihr-
ten, wihrend umgekehrt die geringe Ausbildung konfessionspolitischer Rege-
lungsverfahren auf der gesamtbiindischen Ebene ihren Teil zur lang anhaltenden
Virulenz lokaler Konflikte beitrugen. Die wichtigsten von ihnen betrafen die
schon mehrmals erwidhnten Vier Dorfer, Churwalden (1645-1648), Samnaun
(1647-1651, 1672, 1678/79), Bivio (1649-1657), das Gericht Ortenstein (Al-
mens und Tomils/Tumegl 1645-1648, 1654/55; Trans 1725-1733) und Sagogn
(Sagenser Handel, 1701/42). Aber auch in zahlreichen anderen Orten und Fillen,
wie zum Beispiel in Poschiavo, mussten die Bundestage regelmissig fiir Ruhe
und Frieden sorgen. So fiihrte in der letzteren Talschaft noch 1777 das Projekt,
die Evangelischen aus allen ihren Giitern auszukaufen, zu viel Aufregung und
einer gerichtlichen Vermittlung des Bundestags, als deren Ergebnis eine poli-
tische Bruderschaft der Katholiken aufgeldst wurde und im Gegenzug die Refor-
mierten den Gregorianischen Kalender einfiihren mussten.'”

An dieser Stelle miissen einige allgemeine Aussagen zur Charakterisierung
dieser lokalen Konflikte ausreichen. In den meisten Fillen ging es entweder um
die Regelung des Zusammenlebens in bikonfessionellen Gemeinden, in denen
oft nur eine als Simultaneum dienende Kirche zur Verfligung stand, oder um
Auseinandersetzungen, die aus dem typischen konfessionellen Alltagscode von
Desakralisierungen und Konversionen folgten. Sie reithen sich damit gut ins
Muster der frither in dieser Studie untersuchten lokalen Konflikte ein. Ein Cha-
rakteristikum, das wenigstens einen Teil der Konflikte von denjenigen in der
Nordostschweiz unterschied, war allerdings das Konfliktpotential, das sich in ge-
mischtkonfessionellen Gebieten aus der Mehrdimensionalitdt kommunaler Kor-
perschaften in den Drei Biinden ergab. Nutzungs-, Kirchen- und Gerichtsgemein-
de waren selten deckungsgleich. Konfessionsparteien konnten je nach Interessen-
lage den Primat der einen oder anderen Gemeinde beanspruchen. So pochten
1616 die Evangelischen aus Tschiertschen und Malix in Churwalden auf ihre
Mehrheit in der ganzen Talschaft, wihrend die Katholiken darauf hinwiesen, je-
ne hitten ihre eigenen Kirchen und konnten deshalb keine Anspriiche auf die
Kirche in Churwalden erheben.'” Wo sich in ganzen Talschaften (Gerichts-

B Berger, Reformation Fiinf Dorfer (wie Anm. 17), 93-97; Frigg, Mission (wie Anm. 99),

176f., 186188, 191-196; Maissen, Drei Biinde (wie Anm. 17), 22, 28-54, 65-80; zum
Kontext siehe Silvio Fiirber, Der biindnerische Herrenstand im 17. Jahrhundert. Politische,
soziale und wirtschaftliche Aspekte seiner Vorherrschaft, Diss. Ziirich 1983, 168-197;
ders., Politische Krifte (wie Anm. 98), 115, 120, 135f.

Die wichtigsten Studien sind Berger, Reformation Finf Dérfer (wie Anm. 17), Kap. 4;
Maissen, Drei Biinde (wie Anm. 17), insbesondere Kap. 6, 8 und 10; ders., Sagenserhandel
(wie Anm. 23); ders., Quellen des Sagenserhandels (wie Anm. 33); ders. Embrugls confes-
sional-politics (wie Anm. 65); Papacella, Parallele Glaubensgemeinschaften (wie Anm. 103).
Head, Nit al} zwo Gmeinden (wie Anm. 2), 43.
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gemeinden) umfangreiche Gruppen beider Konfessionen herausbildeten, fithrte
dies angesichts der engen Verschrinkung kommunaler Kérperschaften zur Bil-
dung auch politisch und rechtlich weitgehend geschiedener Milieus, die im All-
tag kaum mehr mit einander umgehen konnten. Dies mag die lange Dauer und
Intensitdt von Konfessionskonflikten in den Gerichten Ortenstein, Gruob
(Sagenser Handel) und Poschiavo erklédren.

Zwar waren die Vorgénge in den Drei Blinden nur punktuell mit den konfes-
sionellen Gegensitzen in der Eidgenossenschaft verkniipft, und die Involvierung
in die europdische konfessionelle Politik spielte sowohl fiir die Umsetzung der
Kirchenreformen als auch die Bildung konfessionspolitischer Problemlagen eine
sehr viel grossere Rolle als im Rest der Schweiz. Zudem fehlte angesichts der
Fluktuation von Parteienloyalitit und der bestehenden Kreuzloyalititen innerhalb
der Elite ein priagender gesamtbiindischer Konfessionsgegensatz. Zugleich fin-
den sich aber auch in den Drei Biinden typische Elemente lokaler Konflikte wie-
der, und die vorhandenen Informationen belegen sowohl die Bedeutung der
Ausbildung konfessioneller Milieus im Zuge des Konfessionalisierungsprozesses
als auch der Verkntpfung mehrerer Strukturebenen flir das Verstdndnis der Dy-
namik von Konfessionskonflikten.

Schluss

Jenseits einer synthetischen und systematischen Betrachtung von Konfessionskon-
flikten in der frithneuzeitlichen Schweiz entwickelt die vorliegende Studie einen
allgemeinen Ansatz zur Interpretation von Konfessionskonflikten in der Friithen
Neuzeit. Er basiert vor allem auf zwei Elementen: Erstens betont er die Bedeutung
der Verdnderung von auf das Jenseits bezogenen Wissensstrukturen zwischen dem
15. und dem 17. Jahrhundert im Sinn einer grésseren Bedeutung von sozial gene-
ralisierten Elementen sowie einer systematisierten Binnenstruktur bei gleichzei-
tiger Abgrenzung nach Aussen im Sinne einer normativen Zentrierung. Diese Ver-
schiebung ermdoglichte nicht nur die in gegenseitiger Konkurrenz erfolgende Aus-
differenzierung von Konfessionskirchen, sondern im Sinn einer produktiven struk-
turalistischen Tétigkeit (bricolage) der Transformation eine Abbildung zahlreicher
dyadischer Gegensitze auf den Konfessionsgegensatz. Deshalb waren Konfessi-
onskonflikte oft multidimensional und verkniipften als Mehrebenenkonflikte meh-
rere Strukturebenen miteinander, was zur Eskalation latenter Gegensitze beitragen
konnte. Zweitens betont der Ansatz die eigenstindige Rolle eines alltidglichen Kon-
fliktrepertoires, das nur begrenzt in hochkirchlichen Aussagen aufging, sondern
das vielmehr aus der Entstehung konfessioneller Milieus und ihrer Selbstkonsti-
tuterung und Abgrenzung in der alltidglichen Interaktion folgte. Da dieses Reper-
toire aber in enger Beziehung zu konfessionsgebundenen Frommigkeitsdusserun-
gen stand, blieb die Anschlussfahigkeit an sozial generalisierende Transformati-
onsleistungen erhalten.

Dieser Ansatz hat Implikationen fiir eine Weiterentwicklung des Konfessiona-
lisierungsparadigmas. Zwar riickt er «starke Konfessionalisierung» im Sinn der
Instrumentalisierung der Bildung von Konfessionskirchen fiir die Staatsentwick-
lung nicht génzlich beiseite — die Auseinandersetzung um die Kontrolle des Tus
reformandi spielte auch in den hier betrachteten Konflikten oftmals ein bedeuten-



	Inneralpine Repräsentativsysteme

